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Ein neuer Investitionsfreibetrag (IFB) kann bei An-
schaff ung oder Herstellung von bestimmten Wirtschafts-
gütern ab 1. Jänner 2023 als Betriebsausgabe geltend 
 gemacht werden. Der Freibetrag stellt eine zusätzliche 
 Betriebsausgabe in Höhe von 10 % bzw. 15 % (im Bereich 
der Ökologisierung) dar und mindert zusätzlich zur 
 Abschreibung die Steuerbasis.

Die befristete Möglichkeit der Inanspruchnahme der  de -
gressiven AfA – unabhängig vom Unternehmensrecht – ist 

grundsätzlich mit Ende 2022 ausgelaufen. 

Die Umsatzgrenze der Klein-
unternehmerpauschalierung in der 

Einkommensteuer wurde, zur Ab-
deckung der Infl ationsentwick-

lung, um 5.000 Euro erhöht.

unternehmerpauschalierung in der 

Investitionsfreibetrag, gering-
wertige Wirtschaftsgüter & Co 
Die Grenze für die Sofortabschreibung 
von geringwertigen Wirtschafts-
gütern wurde von 800 Euro auf 
1.000 Euro (brutto wenn keine Vor-
steuerabzugsberechtigung vorliegt) 
angehoben. Bei betrieblichen Ein-
künften gilt dies für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 beginnen.
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Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, bringt 
Ihnen die MEDplan steuerliche Regelungen 
bildhaft näher. Diesmal: 
Steuerliche Neuerungen 2023, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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